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2. (aufgehoben);
3. Gewerbetreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn 

sie die Vorschriften nicht befolgen, welche von der 
Polizeibehörde wegen Anlegung und Verwahrung 
ihrer Feuerstätten, sowie wegen der Art und der Zeit, 
sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind.

Anm.: Ziff. 2 ist durch die Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 
(RGBl. I S. 349) aufgehoben worden.

§  310

(1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark 
oder mit Haft wird bestraft:

1. wer unbefugt ein fremdes Grundstück, einen öffent
lichen oder Privatweg oder einen Grenzrain durch 
Abgraben oder Abpflügen verringert;

2. wer unbefugt von öffentlichen oder Privatwegen Erde, 
Steine oder Rasen, oder aus Grundstücken, welche 
einem anderen gehören, Erde, Lehm, Sand, Grand

• oder Mergel gräbt, Plaggen oder Bülten haut, Rasen, 
Steine, Mineralien, zu deren Gewinnung es einer Ver
leihung, einer Konzession oder einer Erlaubnis der 
Behörde nicht bedarf, oder ähnliche Gegenstände 
wegnimmt;

3. (aufgehoben);
4. (aufgehoben);
5. wer Nahrungs- oder Genußmittel oder andere Gegen

stände des hauswirtschaftlichen Verbrauchs in ge
ringer Menge oder von unbedeutendem Werte zum 
alsbaldigen Verbrauch entwendet oder unterschlägt.

Wer die Tat gegen einen Verwandten absteigen
der Linie oder gegen seinen Ehegatten begeht, bleibt 
straflos;


